
Anlage 1 zur Drucksache - Nr.                /2018 

-  - 

 
 

 
Bebauungsplan Nr. 1861 
- Wilhelm-Göhrs-Straße – 

 
 
 

Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich 
 

 
 
 
 

 
 

 

Planung Ost 

Stadtteil: Bemerode 

Geltungsbereich: 

 
Das Plangebiet wird begrenzt durch die 
Westseite der Wilhelm-Göhrs-Straße, die 
Ostseite der Grabenparzelle, dem nach Norden 
anschließenden Flurstück (ostseitig) bis zur 
Stadtbahn und dieser südseitig bis zur 
Retentionsfläche folgend. Entlang dieser verläuft 
die Grenze bis zur Nordseite der südlich 
geführten Wegeverbindung, der Ostseite des 
Bolzplatzes und der Sporterweiterungsfläche 
nach Süden und letzterer nach Westen folgend 
bis zur Ostgrenze der Bezirkssportanlage. Die 
weitergehende südliche Grenze des Plangebiets 
wird durch die Südseite der Bezirkssportanlage 
bzw. die Nordseite der Wülferoder Str. bis zur 
Westseite der einmündenden Wilhelm-Göhrs-
Straße gebildet. 
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